
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundver-
sorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung  
mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz  
(Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV)
„Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2391), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
22. November 2021 (BGBl. I S. 4946) geändert worden ist“

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu 
denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskun-
den in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach 
§ 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen 
Preisen mit Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen 
dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversorgungs-
vertrages zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. 
Soweit die Messung mit einer Messeinrichtung nach § 2 Num-
mer 7 oder 15 des Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und 
nicht nach Satz 4 ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 
beinhaltet der Grundversorgungsvertrag einen kombinierten 
Vertrag im Sinne des § 9 Absatz 2 des Messstellenbetriebsge-
setzes, in dessen Rahmen der Grundversorger nach § 9 Ab- 
satz 1 Satz 1 Nummer 2 des Messstellenbetriebsgesetzes den 
Messstellenvertrag mit dem Messstellenbetreiber abschließt. 
Anstelle eines kombinierten Vertrages nach Satz 3 hat der 
Grundversorger auf Verlangen des Kunden mit diesem einen 
Grundversorgungsvertrag ohne Einbeziehung des Messstel-
lenbetriebs abzuschließen. Diese Verordnung regelt zugleich 
die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem  
12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit 
diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden sind.

(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde 
und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.

(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elek- 
trizitätsversorgungsunternehmen, das nach § 36 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grund-
versorgung mit Elektrizität durchführt.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abge-
schlossen werden. Ist er auf andere Weise zustande gekom-
men, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem 
Kunden unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, 
dass Elektrizität aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz der 
allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der 
Grundversorger die Grundversorgung durchführt, so ist der 
Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die Entnahme von 
Elektrizität unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungs- 
pflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und der Kunde 
kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Elek- 
trizitätsversorgungsunternehmen begründet hat.

(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des 
Vertrages muss alle für einen Vertragsschluss notwendigen 
Angaben enthalten, insbesondere auch:

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht und  
Registernummer oder Familienname und Vorname  
sowie Adresse und Kundennummer),

2. Angaben über die belieferte Verbrauchsstelle einschließ-
lich der zur Bezeichnung der Entnahmestelle verwende-
ten Identifikationsnummer,

3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, 
Registernummer und Adresse),

4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die 
Grundversorgung durchgeführt wird (Firma, Register-
gericht, Registernummer und Adresse) und zum Mess-
stellenbetreiber sowie

5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach § 36 Absatz 1 
des Energie wirtschaftsgesetzes, wobei folgende Belas-
tungen, soweit sie Kalkulationsbestandteil der geltenden 
Allgemeinen Preise sind, gesondert auszuweisen sind:

a) die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes vom 
24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 2000 I S. 147) in der jeweils 
geltenden Fassung,

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 
und 2 der Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 
1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 
der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) 
geändert worden ist,

c) jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge nach  
§ 60 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,  
§ 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, § 19 Absatz 2 
der Stromnetzentgeltverordnung, § 17f Absatz5 des 
Energiewirtschaftsgesetzes und § 18 der Verordnung  
zu abschaltbaren Lasten vom 28. Dezember 2012  
(BGBl. I S. 2998) in der jeweils geltenden Fassung,

d) jeweils gesondert die Netzentgelte und, soweit sie nach  
§ 1 Absatz 1 Satz 3 Gegenstand des Grundversorgungs-
vertrages sind, die Entgelte des Messstellenbetreibers 
oder die Entgelte der Betreiber von Energieversorgungs-
netzen für den Messstellenbetrieb und die Messung.

Wenn dem Grundversorger die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 
nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, sie dem Grundver-
sorger auf Anforderung mitzuteilen. Zusätzlich zu den Angaben 
nach Satz 1 Nummer 5 hat der Grundversorger den auf die 
Grundversorgung entfallenden Kostenanteil anzugeben, der 
sich rechnerisch nach Abzug der Umsatzsteuer und der Belas-
tungen nach Satz 1 Nummer 5 von dem Allgemeinen Preis ergibt,  
und diesen Kostenanteil getrennt zu benennen. Der Grundver-
sorger hat die jeweiligen Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 
sowie die Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen Höhe mit der 
Veröffentlichung der Allgemeinen Preise nach § 36 Absatz 1 
Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite  
zu veröffentlichen. Auf die Veröffentlichung der jeweiligen Höhe 
der in Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c genannten Belastungen auf 
einer Informationsplattform der deutschen Übertragungs- 
netzbetreiber hat der Grundversorger ergänzend hinzuweisen. 
Zusätzlich ist in dem Vertrag oder der Vertragsbestätigung 
hinzuweisen auf

1. die Allgemeinen Bedingungen der Grundversorgung  
und auf diese ergänzende Bedingungen,

2. den Zeitraum der Abrechnungen,
3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprüche wegen Versor-

gungsstörungen gegen den Netzbetreiber nach  
§ 6 Absatz 3 Satz 1 geltend zu  machen,

4. Informationen über die Rechte der Kunden im Hinblick  
auf Verbraucher beschwerden und Streitbeilegungs-
verfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, 
einschließlich der für Verbraucherbeschwerden nach  
§ 111b Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
eingerichteten Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und 
Webseite, und Informationen über die Verpflichtung des 
Grundversorgers zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren,

5. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundes-
netzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas sowie

6. das Muster der Abwendungsvereinbarung des Grund-
versorgers nach § 19 Absatz 5.

Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 4 und 5 sowie das Muster 
der Abwendungsvereinbarung des Grundversorgers nach  
§ 19 Absatz 5 hat der Grundversorger auch auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes bleibt unberührt.

(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden 
rechtzeitig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1  
Satz 2 mit der  Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf 
Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen 
unentgeltlich auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für  
die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger 
öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen.

(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf 
nicht davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrück-
stände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3  Ersatzversorgung
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirt-
schaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für 
die Beendigung der  Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 2 Satz 1  
des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Absatz 3 entsprechend; 
§ 11 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Grundversorger den  
Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung 
schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.

(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach 
Kenntnisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der 
Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er eben-
falls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatz-
versorgung zur Fortsetzung des Elektrizitätsbezugs der Ab-
schluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich 
ist; auf § 2 Absatz 2 ist hinzuweisen.

Teil 2
Versorgung
§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages 
verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizi-
tätsbedarf aus den Elek trizitätslieferungen des Grundversor-
gers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch 

Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elek-
trischer Leistung und aus Erneuerbaren Energien;  ferner durch  
Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstellung des Elek-
trizitätsbedarfs bei Aussetzen der Grundversorgung dienen 
(Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen außerhalb 
ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden 
monatlich zur Erprobung betrieben werden.

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der Allgemeinen Preise 
 und  ergänzenden Bedingungen
(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und 
Spannungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen,  
ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen  
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, 
an das die Anlage, über die der Kunde Strom entnimmt, ange-
schlossen ist.

(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 
Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach 
öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen  
vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grund-
versorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen 
zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mit-
teilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf 
seiner Internetseite zu veröffentlichen; hierbei hat er den Um-
fang, den Anlass und die Voraussetzungen der Änderung sowie 
den Hinweis auf die Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die 
Angaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und Satz 3 in über-
sichtlicher Form anzugeben.

(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen Preise oder  
ergänzenden Bedingungen hat der Kunde das Recht, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen zu kündigen. Änderungen 
der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen 
werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei 
einer Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechen-
den Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Kündigung nachweist.

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei Änderungen staatlich 
 gesetzter oder regulierter Belastungen
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 5, die in die Kalkulation des Allgemeinen Preises ein-
geflossen sind, ist der Grundversorger unter Beachtung der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, die Allge-
meinen Preise jederzeit neu zu ermitteln und dabei die Änderung 
in das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der 
Saldo der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 
Buchstabe a bis c, ist der Grundversorger abweichend von 
Satz 1 verpflichtet, die Allgemeinen Preise unverzüglich neu  
zu ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo in das Ergebnis 
der Kalkulation einfließen zu lassen. Die Verpflichtung zur  
Neuermittlung nach Satz 2 entsteht in dem Zeitraum vom  
15. Oktober bis 31. Dezember eines Jahres erst, wenn alle von 
Satz 1 erfassten Belastungen für das Folgejahr feststehen.

(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur Neukalkulation 
und die Rechte und Verpflichtungen in Bezug auf Änderungen 
der Allgemeinen Preise sowie die Pflichten des Grundver- 
sorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des Kunden nach  
§ 5 Absatz 3 bleiben unberührt.

§ 6 Umfang der Grundversorgung
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden ver-
pflichtet, die für die Durchführung der Grundversorgung er-
forderlichen Verträge mit Netzbetreibern und, soweit nicht 
nach § 1 Absatz 1 Satz 3 etwas anderes vereinbart ist, mit 
Messstellenbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen 
Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netz- 
anschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder-
spannungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen  
Allgemeinen Preisen und Bedingungen Elektrizität zur Ver- 
fügung zu stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen der Grund- 
versorgung für die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbe-
darf des Kunden im Rahmen des § 36 des Energiewirtschafts-
gesetzes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversor-
gungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach 
Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit Elektrizität zur Verfügung  
zu stellen. Dies gilt nicht,

1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen  
Bedingungen  zeitliche Beschränkungen vorsehen,

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netz- 
anschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der 
Niederspannungsanschluss verordnung oder  
§ 24 Absatz 1, 2 und 5 der Niederspannungs-
anschlussverordnung unterbrochen hat oder



3.  soweit und solange der Grundversorger an der Erzeu-
gung, dem  Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung 
von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Um-
stände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
 gehindert ist.

(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Elek trizitätsversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
oder einer Störung des Messstellenbetriebes handelt, der 
Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt 
nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht  berechtigten Maß-
nahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grund-
versorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unver-
züglich über die mit der Schadensverursachung durch den 
Netzbetreiber oder den Messstellenbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können.

§ 7  Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchs-
 geräten; Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die 
Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Grundver-
sorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungs-
größen ändern.  Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung 
kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln.

Teil 3
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers
§ 8  Messeinrichtungen
(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird 
durch die Messeinrichtungen nach den Vorschriften des 
Messstellenbetriebs gesetzes festgestellt.

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Kunden jeder zeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen 
durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und Eichgesetzes 
beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. Stellt der Kunde 
den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat 
er diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. 
Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundversorger zur Last, 
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet, sonst dem Kunden. Der Grundversorger darf die 
Prüfung nicht von einer Vorleistung oder Sicherheitsleistung 
abhängig machen, wenn der Kunde Umstände darlegt, die 
Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion der Messeinrich-
tung begründen.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem  
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des 
Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt 
zu seinem Grundstück und  zu seinen Räumen zu gestatten, so-
weit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen 
oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforder-
lich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die je-
weiligen Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen 
Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Be-
tretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist an-
zubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess-
einrichtungen zugänglich sind.

§ 10  Vertragsstrafe
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Be-
einflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder 
nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grund-
versorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese 
ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für 
sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn 
Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis 
zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe  beträgt das Zweifache des Betrages, 
den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für 
ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt 
hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten 
verlangt werden.

(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertrags-
strafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für 
einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate be-
tragen darf, erhoben werden.

Teil 4
Abrechnung der Energielieferung
§ 11  Verbrauchsermittlung
(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für Zwecke der Abrech-
nung ist § 40a des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.

(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch nach Absatz 1 
auch ermitteln, wenn dies

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Absatz 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers 

an einer Überprüfung der Ablesung 
erfolgt.

§ 12  Abrechnung
(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des  
§ 40b Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die 
verbrauchs abhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise  
maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche 
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für 
Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen  
zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des  
Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze.

(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Absatz 2 ist entspre-
chend Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung 
des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen  
geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Ver-
brauch nachweisen.

§ 13  Abschlagszahlungen
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so 
kann der Grundversorger für die nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte Elek trizität eine Abschlagszahlung verlangen. 
Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung ent-
sprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum 
zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so be-
misst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-
messen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach 
der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem 
Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlags-
zahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag 
unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge  
unverzüglich zu erstatten.

§ 14  Vorauszahlungen
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitäts-
verbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu 
verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund  
zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Ver-
langen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich  
und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind min-
destens der Beginn, die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung  
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der 
Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Voraus-
zahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Voraus- 
zahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.

(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grund-
versorger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler 
oder sonstige vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrich-
ten. Die Anforderungen an Vorauszahlungssysteme nach  
§ 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
sind zu beachten.

§ 15  Sicherheitsleistung
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit 
oder nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemes-
sener Höhe Sicherheit verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zah-
lungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so 
kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim 
Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden.

(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn  
keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16  Rechnungen und Abschläge
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach  
verständlich sein. Für Rechnungen und Abschläge ist § 40 Ab-
satz 1 bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes maßgeblich.

(2) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen 
mindestens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben. Für die 
anzugebenden Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Energiewirtschaftsgesetzes anzuwenden.

§ 17  Zahlung, Verzug
(1)  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grund-
versorger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände  
gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen 
gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur,

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers  besteht oder

2. sofern
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne  

ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-
zeitraum ist und

b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung ver-
langt und solange durch die Nachprüfung nicht die ord-
nungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist.

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger,  
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 
einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 
Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; 
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen.

(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom  
Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festge- 
stellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

§ 18  Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in 
der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die 
Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des 
Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Mess-
einrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Ver-
brauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus 
dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des 
der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums 
oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; 
die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berück-
sichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ord-
nungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte 
korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung  
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit-
raum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens drei Jahre beschränkt.

Teil 5
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses
§ 19  Unterbrechung der Versorgung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung 
ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unter-
brechung erforderlich ist, um den  Gebrauch von elektrischer 
Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 
Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung,  
ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier 



Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zu-
ständigen Netzbetreiber nach § 24 Absatz 3 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der 
Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die  
Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung  stehen oder der Kunde darlegt, dass hin- 
reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Die Verhältnismäßigkeit ist insbesondere dann 
nicht gewahrt, wenn infolge der Unterbrechung eine konkrete 
Gefahr für Leib oder Leben der dadurch Betroffenen zu besor-
gen ist. Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich die 
Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies 
nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
steht. Der Grundversorger hat den Kunden mit der Androhung 
der Unterbrechung über die Möglichkeit zu informieren, Gründe 
für eine Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung, insbeson-
dere eine Gefahr für Leib und Leben, in Textform  vorzutragen. 
Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundversorger eine Unter- 
brechung unter den in den Sätzen 1 bis 4 genannten Vorausset-
zungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug 
etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit Zahlungsverpflichtun-
gen in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden 
Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung 
oder, für den Fall, dass keine Abschlags- oder Vorauszahlun-
gen zu entrichten sind, mit mindestens einem Sechstel des vor-
aussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. Dabei muss der 
Zahlungsverzug des Kunden mindestens 100 Euro betragen. 
Bei der  Berechnung der Höhe des Betrages nach den Sätzen 6 
und 7 bleiben  diejenigen nicht titulierten Forderungen außer 
Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig 
begründet beanstandet hat.  Ferner bleiben diejenigen Rück-
stände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwi-
schen Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus 
einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen 
Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren.

(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den betroffenen 
Kunden mit der Androhung einer Unterbrechung der Grundver-
sorgung wegen Zahlungsverzuges zugleich in Textform über 
Möglichkeiten zur Vermeidung der Unterbrechung zu informie-
ren, die für den Kunden keine Mehrkosten verursachen. Dazu 
können beispielsweise gehören

1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung einer Versor-
gungsunterbrechung wegen Nichtzahlung,

2. Vorauszahlungssysteme,
3. Informationen zu Energieaudits und zu Energieberatungs-

diensten und
4. Hinweise auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der 

sozialen Mindestsicherung oder auf eine anerkannte 
Schuldner- und Verbraucherberatung.

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grundversorgers hin-
zuweisen, dem Kunden spätestens mit der Ankündigung der  
Unterbrechung eine Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 
anzubieten. Die Informationen nach den Sätzen 1 bis 3 sind in 
einfacher und verständlicher Weise zu  erläutern.

(4) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist 
dem Kunden acht Werktage im Voraus durch briefliche Mittei-
lung anzukündigen. Zusätzlich soll die Ankündigung nach Mög-
lichkeit auch auf elektronischem Wege in Textform erfolgen.

(5) Der Grundversorger ist verpflichtet, dem betroffenen 
Kunden spätestens mit der Ankündigung einer Unterbrechung 
der Grundversorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform den 
Abschluss einer Abwendungsvereinbarung anzubieten. Das 
Angebot für die Abwendungsvereinbarung hat Folgendes zu 
beinhalten:

1. eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung über die nach 
Absatz 2 Satz 6 bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände sowie

2. eine Weiterversorgung auf Vorauszahlungsbasis nach  
§ 14 Absatz 1 und 2.

Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 2 Nummer 1 muss so 
gestaltet sein, dass der Kunde sich dazu verpflichtet, die Zah-
lungsrückstände in einem für den Grundversorger sowie für 
den Kunden wirtschaftlich zumutbaren Zeitraum vollständig 
auszugleichen. Als in der Regel zumutbar ist ein Zeitraum von 
sechs bis 18 Monaten anzusehen. Nimmt der Kunde das Angebot 
vor Durchführung der Unterbrechung in Textform an, darf die 
Versorgung durch den Grundversorger nicht unterbrochen 
werden. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen aus der  
Abwendungsvereinbarung nicht nach, ist der Grundversorger 
berechtigt, die Grundversorgung unter Beachtung des Absat-
zes 4 zu unterbrechen. Absatz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden.

(6) In einer Unterbrechungsandrohung im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1 und in einer Ankündigung des Unterbrechungsbeginns 
nach Absatz 4 ist klar und verständlich sowie in hervorgeho-
bener Weise auf den Grund der Unterbrechung sowie darauf 

hinzuweisen, welche voraussichtlichen Kosten dem Kunden  
infolge einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und infolge 
einer nachfolgenden Wiederherstellung nach Absatz 7 in Rech-
nung gestellt werden können.

(7) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüg-
lich wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre  
Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der  
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt 
hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pau-
schal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss  
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten  
ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20  Kündigung
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von 
zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung durch den 
Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grund-
versorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes nicht besteht.

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger 
hat eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang  
unter Angabe des  Vertragsendes in Textform zu bestätigen.

(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für 
den Fall  einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen 
eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21  Fristlose Kündigung
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Absatz 1 berechtigt, 
das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Vorausset-
zungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vor-
liegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Absatz 2  
ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, 
wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde, dabei ist  
§ 19 Absatz 2 Satz 2 bis 5 entsprechend anzuwenden.

Teil 6
Schlussbestimmungen
§ 22  Gerichtsstand
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Elektrizitätsabnahme 
durch den Kunden.

§ 23  Übergangsregelung
Die erstmalige Veröffentlichung des Musters der Abwendungs- 
vereinbarung des Grundversorgers auf dessen Internetseite 
nach § 2 Absatz 3 Satz 7 hat spätestens zum 1. Januar 2022 zu 
erfolgen.

Ergänzende Bedingungen der SWE Energie GmbH  zu der  
„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund- 
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung 
mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz  
(Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV)“ 
gültig ab 1. Januar 2022

I. Erweiterung und Änderung von Anlagen und 
 Verbrauchsgeräten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie  
die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind der  
SWE Energie GmbH in Textform mitzuteilen. Insbesondere ist 
mitzuteilen, ab wann in welchem Umfang Erweiterungen und 
Änderungen vorgenommen werden.

II. Abrechnung und Abschlagszahlungen 
1. Die SWE Energie GmbH ist berechtigt, für den Energie-

verbrauch  jeweils monat liche Abschlagszahlungen vom 
Kunden zu verlangen. Die Abschläge werden anteilig aus 
dem Verbrauch des zuletzt abge rechneten Zeitraums  
berechnet. Die SWE Energie GmbH ist darüber hinaus  
berechtigt, den Jahresverbrauch zu schätzen und auf 
dieser Grundlage die Höhe der Abschläge festzulegen.

2. Im Fall der Änderung der verbrauchsabhängigen Preise 
 erfolgt eine pauschale zeitanteilige Berechnung des  
Verbrauchs, es sei denn, der Kunde weist innerhalb von  
14 Tagen nach Änderung einen  abweichenden als den von 
der SWE Energie GmbH angesetzten  Verbrauch nach.

3. Die Abrechnung des Stromverbrauchs findet grundsätz-
lich einmal jährlich kostenfrei statt. Die SWE Energie 
GmbH bietet hiervon abweichend an, den Stromver- 
brauch monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich  
kostenpflichtig abzurechnen. Die SWE Energie GmbH  
bietet eine unentgeltliche elektronische Übermittlung  
der Abrechnungen und Abrechnungsinformationen an.

4. Eine unterjährige Abrechnung gem. Ziff. 3 Satz 2 kann  
immer nur mit Beginn eines Kalendermonats aufgenom-
men werden. 

5. Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist in 
Textform spätestens einen Monat vor dem gewünschten 
Anfangsdatum mitzuteilen.

III.  Vorauszahlung, Vorkasse 
1.  Umstände, die nach § 14 StromGVV die SWE Energie GmbH 

dazu berech tigen, Vorauszahlungen zu verlangen, sind 
insbeson dere: 

a) wiederholt unpünktliche oder unvollständige Zahlung,
b) Unterbrechung der Belieferung wegen Nichterfüllung  

fälliger Zahlungen,
c)  negative Eintragung in ein Schuldnerverzeichnis. 
2. Vorauszahlungen sind jeweils vor Beginn des Ver-

brauchszeitraums an die SWE Energie GmbH zu leisten. 
 
IV. Zahlungsweise 
1. Der Kunde kann seine Zahlungspflichten gegenüber der SWE 

Energie GmbH insbesondere auf folgende Weise erfüllen: 
a)  durch Überweisung oder 
b)  durch SEPA Basislastschriftverfahren. 
2. Überweisungen müssen auf das von der SWE Energie 

GmbH mit geteilte Konto unter Angabe der Vertrags-
kontonummer erfolgen.

3. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Überweisung ist der 
 Eingang des Betrages auf das Konto der SWE Energie GmbH.

V. Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung 
 der Belieferung
1. Kann eine Zahlung des Kunden aufgrund unvollständiger, 

unrich tiger oder fehlender Angabe der Vertragskonto-
nummer dem Kunden konto nicht zugeordnet werden,  
so tritt keine Erfüllung gemäß § 362 BGB ein. 

2. Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unter-
brechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung 
werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand, min-
destens jedoch nach den im Pauschalpreisverzeichnis 
veröffentlichten Pauschalsätzen, in Rechnung gestellt. 
Der Kunde darf nachweisen, dass ein Schaden überhaupt 
nicht oder in wesentlich niedrigerer Höhe als die Pau-
schale entstanden ist.

3. Die Kosten der Wiederherstellung kann die SWE Energie 
GmbH im Voraus verlangen. 

VI. Kündigung 
Der Vertrag endet mit Wirksamkeit der Kündigung. Die Kündi-
gung bedarf der Textform und soll neben der Angabe des Kündi-
gungsgrundes sowie der vollständigen Kundenanschrift zu-
sätzlich folgende Angaben enthalten:
1.  Bei Kündigung wegen Umzug:
a) Kundennummer
b) Vertragskontonummer
c) Lieferstellenanschrift
d) Datum des Auszugs
e) Rechnungsanschrift
f) Zählernummer
g) Zählerstand 
h) Name und Adresse des Eigentümers/ Vermieters der  

bisherigen Verbrauchsstelle

2.  Kündigung wegen Lieferantenwechsel:
a) Kundennummer
b) Vertragskontonummer
c) Lieferstellenanschrift
d) Datum des Lieferantenwechsels
e) Zählernummer

VII. Inkrafttreten der Ergänzenden Bedingungen 
1.  Die Ergänzenden Bedingungen treten am 1. Januar 2022  

in Kraft.
2.  Die Ergänzenden Bedingungen sind im  Internet unter 

www.swe-energie.de abrufbar.

Pauschalpreisverzeichnis zu den Ergänzenden Bedingungen 
zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grund-
versorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung 
mit Elektri zität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungs verordnung – StromGVV)“
gültig ab 1. Januar 2022

Für jede Mahnung einer fälligen Rechnung  
berechnet die SWE Energie GmbH: 2,50 €

Abwendung der Sperrung durch Zahlung  
vor Ort (Vor-Ort-Inkasso):  60,00 €

Für die Unterbrechung bzw. den Versuch der  
Unterbrechung nach Sperrankündigung und  
für die Wiederherstellung der Versorgung  
werden dem Kunden in Rechnung gestellt: 90,00 €

Sicherheitsleistung für Zählerbefundprüfung: 100,00 €

Die Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer.



Mit diesen Informationen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten durch die Unternehmen der Stadtwerke Erfurt Gruppe nach DSGVO und die  
Ihnen nach dem neuen Datenschutzrecht zustehenden Rechte in Kenntnis setzen.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetz- 
lichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
• Stammdaten (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer)
• Vertragsdaten (Kundennummer, Zählernummer)
• Abrechnungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
SWE Energie GmbH 
Magdeburger Allee 34; 99086 Erfurt
Telefon: 0361 564-0  
E-Mail: info@stadtwerke-erfurt.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem 
Zusatz -Datenschutzbeauftragter- oder per E-Mail:  datenschutz@stadtwerke-erfurt.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten- 
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie zur 
Erfüllung weiterer gesetzlicher Vorgaben aus dem EU-Recht oder datenschutzrecht-
lichen Gesetzen.

Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchführung und Abrech-
nung des Vertrages erforderlich (z. B. zur Ermittlung des Verbrauchs, die Abrechnung 
von Energieleistungen, den Versand von Rechnungen, ggf. Mahnungen, Abwicklung der 
Zahlung, Kommunikation sowie Beschwerdemanagement). 

Grundlage der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
Energieliefervertrages im Rahmen von Sonderkundenverträgen ist die Verarbeitung von 
Wahrscheinlichkeitswerten für das zukünftige Zahlungsverhalten (sog. Bonitäts- 
Scoring). In die Berechnung der Wahrscheinlichkeit fließen unter anderem die Anschrif-
tendaten des Kunden ein. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für vorvertragliche und 
vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 Bst. b) DSGVO. 

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer berechtigten Inte-
ressen (Art. 6 Abs.1 Bst.f DSGVO). Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen  
Daten auch, um 
• Ihnen Produktinformationen über Energieprodukte (z. B. Energieerzeugung, -beliefe-

rung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe Leistungen) und 
Service zukommen zu lassen, 

• Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services und Produkten durch-
zuführen, um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten 
 Angeboten und Produkten anbieten zu können,

• Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- und Meinungsfor-
schungsinstituten durchführen zu lassen, 

• in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Schufa, Creditreform) zur 
Ermittlung von Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG,

• rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen 
 Streitigkeiten,

• Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z. B. Stromdiebstahl),
• Adressermittlungen durchzuführen (z. B. bei Umzügen),
• Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um die berechtigten Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren (Art. 6 Abs. 1 Bst. f) DSGVO).
Dies kann insbesondere erforderlich sein:
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs oder
• zur Durchführung von Forderungs-/Mahn-/Inkassoverfahren oder
• zur Durchführung von zulässigen Sperrungen. 

Bei der Videoaufzeichnung zur Überwachung unserer Gebäude und Anlagen liegen die 
 berechtigten Interessen von uns oder von Dritten in
• der Möglichkeit der Verhinderung und der Aufklärung von Straftaten sowie 
• der Beweissicherung von strafbaren Handlungen, Ansprüchen und Forderungen.

Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Messstel-
lenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer 
 Daten zur Gesetzeserfüllung erforderlich machen (Art. 6 Abs. 1 Bst.c DSGVO sowie Art. 6 
Abs. 1 Bst. e DSGVO). Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
 genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
 Bestimmungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die 
diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke benötigen. Das gilt auch für von uns ein-
gesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. 

Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die 
vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. 

Externe Dienstleister:
Es erhalten nur diejenigen externen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen und mit denen gemäß Art. 28 

DSGVO ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossenen wurde (z. B. Druck-, 
 Frankierdienste, IT-Dienstleistungen, Kartendienstleister, Logistik, Dienstleistungen im 
Bereich Messwesen). Weitere Empfänger personenbezogener Daten können z. B. sein: 
Versanddienstleister, Inkassodienstleister, Finanz-Steuerbehörden, Polizei, Ermitt-
lungsbehörden (mit vorliegender Rechtsgrundlage), behördliche Meldestellen sofern die 
Übermittlung gesetzlich vorgeschrieben ist, Versicherungen, Banken, Kreditinstitute 
(Zahlungsabwicklung), Marktpartner, Handelsvertreter, Wirtschaftsprüfer, Reinigungs-
unternehmen, Handwerker. 

Im Rahmen des Vertragsabschlusses kann durch den Verantwortlichen eine Bonitäts-
prüfung bei einer Auskunftei durchgeführt werden. Bei Nichtzahlung der monatlichen 
Beträge werden nach einer erfolglosen Mahnung die personenbezogenen Daten an ein 
Inkassobüro zur weiteren Bearbeitung übergeben. 

Bereitstellung personenbezogener Daten
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen 
 Daten bereitstellen, die für die Annahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und 
der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder  
zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den Ver-
trag nicht abschließen. 

Einwilligung zur Datennutzung zu Werbezwecken
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbung zu Produkten und 
Dienstleistungen der Unternehmen der SWE Stadtwerke Erfurt Gruppe erfolgt nur, sofern 
Sie dieser ausdrücklich und aktiv zustimmen (Art. 6 Abs. 1 Bst. a) DSGVO), z. B. auf dem 
Vertragsformular. Eine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken besteht nicht.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Wider-
ruf von Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO (vor dem 
25.05.2018) uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf berührt nicht die Rechts-
wirksamkeit der bis zum Eingang des Widerrufes ergangenen Entscheidungen.  
Bitte richten Sie Ihren Widerruf zur Einwilligung an die SWE Energie GmbH unter o. g.  
Kontaktdaten.

Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für o. g. Zwecke. Ihre Daten werden erst-
mals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, ver-
arbeitet. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den erhobenen 
Zweck nicht mehr erforderlich sind, wenn also das Vertragsverhältnis beendet ist und 
sämtliche gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche Rechtfertigungsgründe für die Speicherung 
bestehen. 

Entsprechende befristete Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich  unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung. Die Speicher fristen be-
tragen danach bis zu zehn Jahre.

Betroffenenrechte
Sie haben gegenüber dem Verantwortlichen das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 
können unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder 
 Löschung (Art. 17 DSGVO) Ihrer Daten verlangen. Weiterhin steht Ihnen das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO) in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu. 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Daten-
schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.

Widerspruchsrecht 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
 jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst 
auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen. 

Datenquellen
Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns erhoben, wenn Sie mit uns in Kontakt 
treten, wenn Sie sich per E-Mail, per Telefon, per Brief oder persönlich als Interessent, 
Antragsteller oder Kunde an uns wenden oder wenn Sie bereits im Rahmen bestehender 
Geschäftsbeziehungen unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen. Außerdem verar-
beiten wir personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Schuldner-
verzeichnissen, Grundbücher, Handels-, Vereinsregister), der Presse und dem Internet, 
sofern wir diese zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir personenbe-
zogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns 
oder von Dritten (z. B. Auskunfteien) erhalten. 

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir oder einer unserer externen Dienstleister personenbezogene Daten an 
Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt 
die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien 
(z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standard-
vertragsklauseln) vorhanden sind.

Änderungsklausel
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir auch unsere Daten-
schutzinformation von Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderungen recht-
zeitig informieren.

Informationen zur Datenverarbeitung nach Artikel 13, 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 



Bestandteil vertraglicher Regelungen, die eine Datenkommunikation durch das oder mit Hilfe des Smart-Meter-Gateways auslösen, muss ein standardisiertes Formblatt sein, in dem kurz, 
einfach, übersichtlich und verständlich die sich aus dem Vertrag ergebende Datenkommunikation aufgelistet wird. Das vorliegende Formblatt enthält insbesondere Angaben dazu, wer 
welche Daten von wem, wie oft und zu welchem Zweck erhält. Im Rahmen dieses Formblattes werden folgende Abkürzungen für Beteiligte verwendet: LF = Lieferant, NB = Netzbetreiber, 
MSB = Messstellenbetreiber, ÜNB = Übertragungsnetzbetreiber, LV = Letztverbraucher (Kunde). Es gilt für die Marktkommunikation nach den Vorgaben der Festlegung BK6-18-032, die 
seit dem 1. Dezember 2019 umzusetzen ist.

Formblatt Datenkommunikation mit Smart-Meter-Gateway zwischen den Beteiligten 
nach § 54 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)

Nr.

Regelmäßige  
Datenkommunikation

Häufigkeit
Stromverbrauch  

in kWh/a

Einspeisung 
(eingespeiste 
elektrische 
Arbeit)

Zweck Verarbeitete DatenVon An werktäglich/  
monatlich/  

einmalig

1

MSB LF

monatlich X X X

Verbrauchs-
information  
§ 40 Abs. 3 

EnWG

Monatsarbeitsmenge des Vormonats

Gesamtzählerstand des Zählers zum 
 Monatsersten 00:00 Uhr

Zusätzlich bei Doppeltarif: den HT-Zähler-
stand, den NT-Zählerstand sowie den 
 Fehlerregisterstand

LF LV

2 MSB NB/LF

einmalig bei An- 
oder Abmeldung 
oder bei Geräte-
ein-/-ausbau/ 
-übernahme  
oder Änderung  
Parametrierung

X
Bilanzierung/ 
Abrechnung

Arbeitsmenge und Zählerstand zwischen  
letzten Ablesetermin und dem bestätigten  
Anmeldedatum 00:00 Uhr

oder
dem Datum Geräteein-/-ausbau/ 
-übernahme/Änderung der Parametrierung

3 MSB NB/LF

einmalig bei An- 
oder Abmeldung 
oder bei Geräte-
ein-/-ausbau/ 
-übernahme  
oder Änderung  
Parametrierung

X X X
Bilanzierung/ 
Abrechnung

Arbeitsmenge, Zählerstand und Maximal-
leistung zwischen letzten Ablesetermin und 
dem bestätigten Anmeldedatum 00:00 Uhr

oder
dem Datum Geräteein-/-ausbau/-übernahme/
Änderung der Parametrierung

4 MSB NB/LF monatlich X
Bilanzierung/ 
Abrechnung

Monatsarbeitsmenge des Vormonats

Gesamtzählerstand des Zählers zum 
 Monatsersten 00:00 Uhr

Zusätzlich bei Doppeltarif: den HT-Zähler-
stand, den NT-Zählerstand sowie den 
 Fehlerregisterstand

5 MSB NB/ÜNB werktäglich X X X Bilanzierung ¼ h-Lastgang

6 MSB LF werktäglich X X X
Bilanzierung/ 
Abrechnung

¼ h-Lastgang

7 MSB NB/LF monatlich X X Abrechnung

Monatsarbeitsmenge und Maximalleistung  
des Vormonats

Gesamtzählerstand des Zählers zum 
 Monatsersten 00:00 Uhr

Zusätzlich bei Doppeltarif: den HT-Zähler-
stand, den NT-Zählerstand sowie den 
 Fehlerregisterstand

8 MSB
Anlagen-
betreiber

monatlich X Abrechnung

Monatsarbeitsmenge und Maximalleistung  
des Vormonats

Gesamtzählerstand des Zählers zum 
 Monatsersten 00:00 Uhr

9 MSB NB
einmaliger  Versand 
im  Bedarfsfall*/**

X
Versorgungs-

sicherheit
Momentan-Einspeisewirkleistung

* richtet sich nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarung z. B. Direktvermarkter. ** kann bei Schwellwertunter- oder -überschreitung oder eine periodische Übermittlung vorgesehen sein.

Hinweis: Soweit Stromwandler an den Zählern vorhanden sind, werden Wandlerfaktoren im Zählerstand oder im Lastgang berücksichtigt.

Nach § 56 MsbG kann der Messstellenbetreiber im Auftrag des Netzbetreibers in folgenden Fällen auch ohne Einwilligung des Betroffenen Netzzustandsdaten erheben:
1. an Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz,
2. an steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in Niederspannung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes und
3. an Zählpunkten mit einem Jahresstromverbrauch von über 20.000 Kilowattstunden.
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